
Allgemeine Hinweise 
 
 

 
• Bitte schicken Sie uns vor der Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen oder von 

besonderen Projekten das ausgefüllte Antragsformular (Diakonisches Werk der Ev.-

luth. Landeskirche Hannovers e. V. Ebhardtstraße 3 A, 30159 Hannover), damit wir 

die Vergabe der Finanzierungshilfen einplanen können. 

 

• Nach Durchführung der Maßnahme bitten wir Sie, uns die kurze Übersicht über die 

Einnahmen und Ausgaben einzureichen, aus denen die 

 

- tatsächliche Teilnehmerzahl, unterteilt in ehrenamtliche und hauptamtliche Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, 

- tatsächlich entstandenen Kosten (Teilnahmegebühren, Fahrtkosten, Honorare etc.) 

- Zuschüsse von anderen Institutionen 

      hervorgehen. 

 

• Für das in Punkt 10 erbetene Votum wenden Sie sich bitte an Ihre Kirchengemeinde, 

Ihren Kirchenkreis oder Ihr Diakonisches Werk im Kirchenkreis. Aus dem Votum sollte 

hervorgehen, dass Ihre Arbeit und Ihr Anliegen dort Unterstützung finden.  

 

• Das Pfarramt wird Ihnen auch über die Höhe unserer Finanzierungshilfen Auskunft 

geben können, wenn Sie auf die landeskirchliche Mitteilung G 23/2012 verwei-

sen. 

 

 

 

 

 

 


